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KUNDMACHUNG

Verkehrsbeschränkung nach S 44b StVO (unaufschiebbare Verkehrsbeschränkung)

Tauperiode 2026

Die Gemeinde Stanz im Mürztal teilt mit, dass zur Verhinderung von Straßenschäden infolge

des Tauwetters

ab Freitag, den 13.03,2026

auf unten angeführter Gemeindestraße und Straße öffentlich-rechtlicher Wegegenossenschaft

Gewichtsbeschränkungen (7,5 Tonnen) durch die Aufstellung der entsprechenden

Verkehrszeichen gemäß S 52 lil. aZ.9c SIVO 't960 "Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 7,5 t"

Gesamtgewicht verfügt wird.
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Gemeindestraße und öffentlich-rechtliche Wegegenossenschaft (7,5 Tonnen)

Gemeindestraße Possegg ab Abzweigun g L114a

Von diesem Verbot sind ausgenommen:

. Einsatzfahzeuge (S 26 SIVO) sowie Fahzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr

(s 27 Stvo).

o Fahrzeuge der Gemeinde Stanz im Mürztal

. Fahrzeuge des österreichischen Bundesheeres

o Einsatzfahzeuge der Elektrizitätsgesellschaften und der Telegrafenbauämter dann,

wenn es sich um Fahrten zur Behebung von Störungen des Versorgungsnetzes handelt

. Fahzeuge der Wildbach- und Lawinenverbauung (betriebseigene und betriebsfremde)

im Zusammenhang mit Verbauungsarbeiten.

. Viehtransporte ab Hof, sowie Fahrzeuge der Tierkörperentsorgung GmbH. und

Fahzeuge die den gesundheitlichen Belangen der Tiere dienen (Tierazt,

Klauenbehandlung).

Dr (FH) , e.h

Angeschlagen am: 13.03.2026 / 12:00 Uhr
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